
Hausarzt PraXIS    2013 | 3 1

Auf den 
Punkt  
gebracht

Seit einigen Wochen husten und schnäu-
zen unsere Patienten im Wartezimmer 
wieder um die Wette. Virale Infekte 
sind «en vogue». Die typischen Grippe-
patienten geben sich die Klinke in die 
Hand. «Seit drei oder vier Tagen habe 
ich Glieder- und Kopfschmerzen und 
leide unter einem unerträglichen Hus-
ten. Heute geht es mir bereits etwas bes-
ser», berichtet der Patient. Die Diagno-
se eines grippalen Infekts kann ich 
un schwer bestätigen. Er soll also seine 
Hausmittel weiter einnehmen und ich 
entlasse ihn aus meiner Behandlung mit 
dem Hinweis, dass er sich bei Persistenz 
der Beschwerden oder bei einer Ver-
schlechterung des Zustands wieder mel-
den soll. 

Zum Abschluss der Konsultation 
fragt der Patient nach einem Arbeits-
unfähigkeitszeugnis, da er seit Freitag 
krank heitshalber der Arbeit fern geblie-
ben sei. Er meint, dass er auch diese 
Woche sicher noch nicht arbeiten kön-
ne. Heute Montag möchte er von mir 
also ein Zeugnis bis Ende Woche. Ist er 

aber am Mittwoch wieder arbeitsfähig, 
braucht er kein Zeugnis, denn in der 
Regel verlangt der Arbeitgeber erst 
nach drei Arbeitstagen eines. Soll ich 
also dem Patienten ein Zeugnis bis 
Ende Woche ausstellen, im Wissen, dass 
er wahrscheinlich nach zwei Tagen wie-
der arbeitsfähig sein wird und zwei bis 
drei Tage, ohne krank zu sein, der Ar-
beit fern bleiben wird? Wenn ich ihm 
das gewünschte Zeugnis nicht ausstelle, 
wird er am Freitag anrufen oder notfall-
mässig in der Sprechstunde erscheinen, 
um mich erneut um ein Zeugnis zu bit-
ten. Er wird mir erklären, dass er noch 
so krank gewesen sei und deshalb nicht 
arbeiten konnte. 

Ich habe zwei Möglichkeiten: Ent-
weder glaube ich ihm und stelle es ihm 
aus, oder ich glaube ihm nicht und ver-
weigere ihm das Zeugnis. Wahrschein-
lich werde ich es ausstellen.

Was wäre, wenn er erst nach fünf 
Tagen erschienen wäre und ich keine vi-
ralen Symptome mehr hätte nachweisen 
können? Ich würde das Zeugnis ausstel-

len mit dem Hinweis «nach den Anga-
ben des Patienten». Viele Patienten 
 su chen uns nur auf, um sich ihre Arbeits-
unfähigkeit bestätigen zu lassen. Sie be-
nötigen in der Regel weder Diagnostik 
noch Therapie. Wir sollen nur bestäti-
gen, dass sie ihren Arbeitgeber nicht be-
lügen. Häufig stellen wir also ein Zeug-
nis aus, das wertlos ist, denn wir haben 
den Patienten gar nie krank gesehen. 
Für zehn Franken müssen wir «nach den 
Angaben des Patienten» Krankheit 
 attestieren, als wären wir Hausärzte 
Lügen detektoren.

Haben Sie dabei immer nur gute Gefüh-
le? Ich nicht!
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